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Beratungsfolge 
 
Betriebsausschuss 06.09.2010 
Rat der Gemeinde Eitorf 20.09.2010 

 
Tagesordnungspunkt: 
 
Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf - Entsorgungsbetrieb - für das Wirtschaftsjahr 2010 
hier: Änderung des Vermögensplanes gemäß § 14 in Verbindung mit § 16 EigVO 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Betriebsausschuss schlägt dem Rat der Gemeinde Eitorf vor, den geänderten Wirtschaftsplan des 
Entsorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2010 entsprechend dem Vorschlag der Betriebsleitung 
gemäß § 14 in Verbindung mit § 16 EigVO zu beschließen. 
 
Begründung: 
 
Die bauliche Umsetzung der Regenklärbecken RKB 4 (Hagebaumarkt) und RKB 5 (Kreisverkehr „Im 
Auel“) steht zur Zeit an.  
Bereits in der letzten Sitzung des Betriebsausschusses am 21.06.2010 hat die Betriebsleitung darauf 
verwiesen, dass aufgrund unerwartet hoher Ausschreibungsergebnisse die im Vermögensplan 2010 
bereit gestellten Mittel nicht ausreichen und damit eine Nachfinanzierung erforderlich würde. 
 
Auf Basis der erteilten bzw. anstehenden Aufträge ist eine Nachfinanzierung in Höhe eines Gesamt-
betrages von 220.000 € erforderlich. 
 
Eine Wirtschaftsplanänderung ist unverzüglich dann durchzuführen, wenn unter anderem 
 
- gemäß § 14 Absatz 2 Buchstabe b) zum Ausgleich des Vermögensplanes höhere Kredite erfor-

derlich werden. 
 
Diese Bedingung ist vorliegend erfüllt. 
 
Die Gesamtkosten des Projektes werden von dritter Seite nicht bezuschusst, so dass zur Finanzie-
rung der Maßnahmen entsprechende Kreditaufnahmen erforderlich werden. 
 
Es wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen. 
 
 



Anlage(n) 
 
1) 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2010 des Entsorgungsbetrieb 
2) Geänderter Vermögensplan des Entsorgungsbetriebes 
3) Erläuterungen zur Änderung des Vermögensplanes des Entsorgungsbetriebes 
 


